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RS OGH 1986/11/4 5Ob166/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1986

Norm

ABGB §1486 Z1

WEG §17 Abs2

Rechtssatz

Haben die Wohnungseigentümer die Betriebskosten auf ein Eigenkonto des Hausverwalters eingezahlt und wandelt

dieser ohne Einverständnis der Wohnungseigentümer das Eigenkonto in ein Anderkonto um, so ist dies ohne Ein8uß

auf die dreijährige Verjährungsfrist. Die dreißigjährige Verjährungsfrist für durch die Wohnungseigentümer

bevorschußte Betriebskosten kommt in diesem Fall nicht zur Anwendung.
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